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Mündliche Anfrage

Brachflächen und Leerstand an der Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße

Ich frage das Bezirksamt:

1. Was ist auf dem brachliegenden Gelände Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße inklusive der dazuge-
hörigen Häuser geplant?

2. Wie hat sich das Bezirksamt angesichts des bereits seit Jahren unbefriedigenden Zustandes (Leerstand/ 
ungenutzte Brache) um das Areal gekümmert?

Berlin-Neukölln, den 25.02.2026 SPD, Frau Klein, Cordula
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)
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Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Brachflächen und Leerstand an der Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Klein, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage zusammenfassend wie folgt: 

 

Das Grundstück Hermannstraße 204 / Kienitzer Straße 84/90 gehört einem Einzelhandelsun-

ternehmen. Der Bezirk spricht mit der Eigentümerin bereits seit Jahren über Möglichkeiten einer 

Neubebauung. 

 

Die Gespräche wurden zunächst gemeinsam mit der Eigentümerin der in der Kienitzer Straße 

angrenzenden Grundstücke – die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land - 

geführt. Nachdem eine gemeinsame Planung nicht realisiert werden konnte, hat die Eigentü-

merin jetzt mit dem Stadtentwicklungsamt ein Neubauvorhaben für das Eckgrundstück abge-

stimmt. 

 

Geplant ist ein Einzelhandelsmarkt mit Pkw-Stellplätzen und Anlieferung im Erdgeschoss, ei-

nem Lebensmittelmarkt im ersten OG und Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss 

(ca. 35 Wohneinheiten). Damit kann erreicht werden, dass in Neukölln eines der angestrebten 

Kombinationsvorhaben aus Einkaufen und Wohnen realisiert wird und gleichzeitig die städte-

baulich unbefriedigende Situation an dieser Ecksituation der Hermannstraße verbessert wird. 

 

Da das Grundstück im Milieuschutzgebiet liegt, ist für die bisher vorhandenen (aber seit län-

gerem nicht mehr vermieteten) Wohnungen Ersatzwohnraum zu schaffen. Das gleiche gilt für 



den Ersatz nach dem Zweckentfremdungsrecht. Die betroffenen Gebäude Kienitzer Straße 86 

und 88 sollen abgerissen werden. Die entsprechenden Anträge liegen bei der Zweckentfrem-

dung vor. 

 

Für eine Genehmigung des Neubaus ist es darüber hinaus erforderlich, dass ein Vertrag nach 

dem "Neuköllner Modell" geschlossen wird. Die Beratungen befinden sich derzeit in einem 

finalen Stadium. Die Eigentümerin hat angekündigt, kurzfristig einen Antrag auf Vorbescheid 

einzureichen. 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Jochen Biedermann 

Bezirksstadtrat 
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